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[1670 Juli ? ] A
MEMORIALEIN ZUSAMMENHANG MIT DER DEKLARATION, WELCHE DIE EIDG.

ORTE GEGENUEBER FRANKREICH HAETTEN ABGEBEN SOLLEN,
[OHNE ZUSTIMMUNG DES LETZTEREN KEINE DEFENSIVTRAKTATE
MIT DRITTMAECHTEN ZU SCHLIESSEN]1

"Die beschwerden über die Frantzösische Declarationi : ]



76/103

l m° Wegen diser déclaration werden unsere [Tagsatzungs - ] Gesantte [ Ulrich

Schön  und Franz K r e u e l ] der Session Entüssert , unnd sehr

scharpf mit ermehrenten Zuelagen antastet , wie dan unsere Gesanten rela-

tiert , unnd berichtet.
0,0

2 Jst unserem Ohrt die [mail . / ] Spanische Pension unnd [das österreichische]

Ehrbeinigunggelt rund abgeschlagen , weilen solche déclaration allen an¬

deren unseren Püntnussen Zuewider.
isisO

3 Jst der Abscheid [ der Jahrrechnung von Baden 16 ] 69 [ - Beat  J a-
2

k o b I . Zurlauben nahm daran nicht teil - ] 3 in welchem uns unsere Sov-

ranitet 3 dass ist auff theütsch 3 unsere höchste freyheit Vorbehalten 3
2

: und gegen Frankhreich von allen 13 Ohrten Undersagt ist 3 auffgehebt.

4 ^° So müeste der Ewig friden [ von 1516 ] undt Pünttnuss mit Frankreich nach

auslegung der Franzosen fürthin also verstanden werden 3 das wan der Kö¬

nig [Ludwig  XIV . ] mit anderen Unsem Punttsgnossen Krieg hette 3 wir

nach ausag der Fürsten 3 denselben kein hilff leisten könten 3 wie dan die

Frantzosen gegen dem Pabst [Clemens  X . ] 3 osterreich 3 unnd [Frei¬

grafschaft ] Burgund , uns bereit [ s ] solches aufburden wellen 3 undt uns

die déclaration dahin verbindet.

Rhatschlag.

Das Weilen dise déclaration so woll von Unseren Miteydtgenossen als den Ver-

bündteten Fürsten gantz widerig 3 MissVerstendig unndt nachtheilig geachtet

wirt ; also 3 damit wir allerseits Zueruchkhommen 3 unnd uns nichts weiters be¬

nachteiliget werden möge ; sollen hiemit all unsere Pünttnussen in ihrem gsun-

den Verstand observiert werden ; Also das disere déclaration weder österrei¬

chischen , [mail . / ] spanischen , noch Savoischen , .unndt anderen Pünttnussen ei¬

nigen nachtheil bringen , sonderen alle unsere Pünttnussen Je eine gegen der

anderen in gethreüwer obacht gehalten , undt keiner etwas benachtheiliget wer¬

de ; Jnsonderheit unserem Sovranischen Freyen standt in einigen weeg nichts

benommen , noch praeiudiciert seye . sonder Lauth abscheidts A° 69 uns frey steht

Pünttnuss noch belieben , unndt guet befinden Zuemachen " .

1 ) Das vorliegende , möglicherweise von seiten von Stadt und Amt Zug stammende
Dokument könnte während der Jahrrechnung von Baden vom Jahre 1670 - s.
EA VI 1 , 793 (Nr . 506 ) , Stadt und Amt Zug war dabei nicht durch Beat Ja¬
kob I . Zurlauben vertreten - oder kurz darnach entstanden sein , vgl . ebenda
794 c.

2 ) s . ebenda 777 (Nr . 496 ) 3 ) s . ebenda 777 c
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